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Sehr geehrter Herr Dr. Jahn,

in oben bezeichneter Sache hat uns die SPN Zeitschriften-Verlags GmbH mit der Vertretung

beauftragt. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. lch nehme Bezug

auf lhr Schreiben vom 20.05.2015 an Herrn Klebe.

Die Verlagsbeilage verwendet ,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" als Untertitel titelmäßig

und - für die im Rahmen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses maßgeblichen

Druckerzeugnisse - markenmäßig. ,,NEUE ST, PAULI-NACHRICHTEN" ist in der Gesamtti-

telei gegenüber dem Haupttitel ,,ROTLICHT" sowie dem rein beschreibenden Zusalz ,,Zeitung

zum ADç-Festival" ein selbständig kennzeichnender Untertitel, zumindest jedoch liegt eine

sog. selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne der einschlägigen kennzeichenrechtli-

chen Rechtsprechung des EuGH und des BGH vor. Dass auch die Übereinstimmung im Un-

tertitel bei unterschiedlichen Haupttiteln eine Verletzung begründet, ist seit langem höchst

richterlich geklärt (2.8. BGH GRUR 1990, 218- Verschenktexte).

Die ausschließlichen Titel- und Markenrechte zur Verwendung von ,,ST. PAULI-

NACHRICHTEN" stehen unserer Mandantin zu. Die Verwendung des hochgradig ähnlichen
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(Unter-) Titels ,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" in der Titelei der Verlagsbeilage verletzt

die Rechte unserer Mandantin gemäß SS 14, 15 MarkenG'

lm Verlag unserer Mandantin erscheint bekanntlich das Männermagazin ,,ST. PAULI-

NACHRICHTEN". Die Zeitschrift erscheint seit 1968 und gehört zu den erfolgreichsten in der

Branche. Nicht zuletzt aufgrund ihrer, für die deutsche Presselandschaft bemerkenswerten

Verbindung von politisch Journalismus und Erotikmagazin in den 1960er Jahren ist sie auch

weit uber die Erotikm agazin-Branche hinaus bekannt; vgl. etwa den Wikipediaeintrag ,,ST.

PAULI-NACHRICHTEN", ferner BGH GRUR 1974,661 - St. Pauli Nachrichten, wo vom BGH

sogar Verkehrsdurchsetzung erwogen wurde. Unsere Mandantin ist auch lnhaber der deut-

schen Marke Nr. 2012282 mit dem selbständig kennzeichnenden Woftbestandteil ,,St. Pauli

Nachrichten".

Die Aufnahme von ,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" in den Untertitel der ,,Zeitung zum

ADg-Festival" als Kongress von Werbeagenturen ist vor diesem Hintergrund, ohne dass es

rechtlich darauf ankäme, natürlich eine bewusste Anspielung auf die ,,ST. PAULI-

NACHRICHTEN" unserer Mandantin.

Die gewählte Formulierung ,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" beschränkt sich auch nicht

auf eine bloße Sachangabe und einen rein beschreibenden Hinweis auf das Hamburger

Stadtviertel St. Pauli. Hierfür ist weder die Formulierung ,,Nachrichten" (vgl. etwa zahlreiche

Alternativen Wie ,,KUrier", ,,RepOrt", ,,Blatt", ,,NeWS", etC.) erforderliCh, zwingend oder ander-

weitig vorgegeben, noch und erst recht nicht die Bezeichnung als ,,NEUE ST. PAULI-

NACHRICHTEN". Der Untertitel ist vielmehr entsprechend den bekannten Leser- und Ver-

lagsgepflogenheiten eindeutig als Zeitungs- bzw. Magazintitel und nicht als lnhaltsangabe

formuliert.

Angesichts der Kennzeichnungskraft von ,,ST. PAULI-NACHRICHTEN" und der extrem

hochgradigen Zeichenähnlichkeit zwischen ,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" und ,,ST.

pAULI-NACHRICHTEN" reicht die vorhandene Werk- bzw. Produktähnlichkeit im vorliegen-

den Fall aus, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Dabei ist nach ständiger Rechtspre-

chung für die kennzeichenrechtliche Prüfung nicht von einer Situation auszugehen, in wel-

cher der angesprochene Verkehrsteilnehmer belde Publikationen nebeneinander vor sich
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liegen hat, sondern eine Verwechslungsgefahr muss auch vor dem Hintergrund einer, ggf.

auch ungenauen, bloßen Erinnerung an die beiden in Frage stehenden Titel- bzw. Untertitel

ausgeschlossen sein. Zwar haben die Zeitschrift unserer Mandantin und die streitgegen-

ständliche Verlagsbeilage unterschiedliche lnhalte und (vermutlich jedenfalls überwiegend)

eine unterschiedliche Zielgruppe, in beiden Fällen handelt es sich jedoch um Magazine und

Werbeträger. Der Haupttitel ,,ROTLICHT" verstärkt - bei der anzustellenden abstrakten

kennzeichenrechtlichen Betrachtung - diese Veruvechslungsgefahr (unter dem Gesichtspunk-

te einer Nachfolgezeitschrift) wegen des Anklangs von Erotik, Rotlichtmilieu noch, statt einer

Verwechslu ng entgegenzuwirken.

Die Zeichenverwendung gibt Anlass zu der (allerdings unzutreffenden) Annahme, dass zu-

mindest wirtschaftliche Verbindungen, z.B. in Form einer Lizenzierung, bestehen, oder eine

Umbenennung oder Nachfolge vorliegt. Dies genügt zur Begründung von Verwechslungsge-

fahr. Gerade im Zeitungs- und Zeitschriftenbereich signalisiert der Zusatz ,,Neue ..." vor ei-

nem anderen Titel, dass es sich um einen Nachfolgetitel handelt (Beispiel: ,,Juristische Wo-

chenschrift" -> ,,Neue Juristische Wochenschrift" (NJW 1987,2653 (2656) m.w.N.), ,,2ürcher

Zeitung" -> ,,Neue Zürcher Zeitung", ,,Nürnberger Nachrichten" -> ,,Neue Nürnberger Nach-

richten"). Gerade dieser Umstand wiegt besonders schwer. Denn er legt nahe, dass der ,,al-

te" Titel aus dem Markt ausgetreten ist und statt seiner nun der ,,rìeue" Titel seine Nachfolge

angetreten habe; hier als die Einstellung der ,, ST. PAULI-NACHRICHTEN" mit einem Nach-

folger ,,ROTLICHT - NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN". Dies begründet somit neben den

kennzeichenrechtlichen auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen lrreführung und Be-

hinderung.

Darüber hinaus verletzt die streitgegenständliche Zeichenverwendung die, wie ausgeführt,

bekannten Kennzeichenrechte unserer Mandantin auch unter dem Gesichtspunkt der Ver-

wässerung und beeinträchtigt die Unterscheidungskraft der Marke bzw. des Titels ,,ST' PAU-

L¡-NACHRICHTEN'im Sinne von $$ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG (analog, da für

ähnliche Produkte bzw. Werke benutzt). Nicht zuletzt die Argumentation in lhrem Schreiben,

es handele sich nur um einen beliebigen Bezug auf den Stadtteil St. Pauli, zeigt anschaulich,

dass eine derartige Verwendung die Gefahr mit sich bringt, dass die Eignung der Marke bzw.

des Titels unserer Mandantin, die so gekennzeichneten Zeitungen oder Zeitschriften als von

ihr stammend zu identifizieren, geschwächt wird (EuGH GRUR 2009, 56 - lntel m.w.N.).
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Vermutlich sähe auch lhr Haus seine Titel- bzw. Markenrechte verletzt und verwässert, wenn

ein anderer Verlag z.B. eine Publikation mit Titel und Unteftitel: ,,Food Review - Neue Le-

bensmittel Zeitung" herausbringen würde.

Meiner Mandantin ist natürlich bekannt, dass das ADC-Festival 2015, zu dem die streitge-

genständliche Verlagsbeilage herausgebracht wurde, bereits beendet ist. Ferner nimmt sie

nicht an, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH plant, eine eigene verlegerische

lnitiative zu einer derart betitelten Publikation zu ergreifen. Vielmehr dürfte es sich für lhr

Haus um ein einmaliges Beilagengeschäft gehandelt haben.

Daher ist unsere Mandantin, der es in erster Linie um den Schutz ihrer Marke gegen Ver-

wässerung geht, bereit, von der Durchsetzung weitergehender Ansprüche und einer gericht-

lichen Klärung abzusehen, wenn lhr Haus, gerne auch ohne Präjudiz im Übrigen, für die Zu-

kunft die besseren Titel- und Markenrechte unserer Mandantin an ,ST. PAULI-

NACHRICHTEN" gegenüber,,NEUE ST. PAULI-NACHRICHTEN" bzw. ,,ROTLICHT - NEUE

ST. PAULI-NACHRICHTEN" anerkennt und dafür sorgt, dass die mit dem Untertitel ,,NEUE

ST. PAULI-NACHRICHTEN. versehene Beilage ab soforl nicht mehr weiter verbreitet wird

(d.h. auch nicht als e-paper im lnternet) und unserer Mandantin die ihr in dieser Sache ent-

standen Rechtsanwaltskosten in angemessener Höhe erstattet.

Für die entsprechende Bestätigung gebe ich namens und im Auftrag meiner Mandantin Ge-

legenheit bis zum

9. Juni 2015.

Sollte diese pragmatische Lösung nicht zu erzielen sein, müsste ich meiner Mandantin raten,

ihre Ansprüche wegen Kennzeichenverletzung und nach dem UWG, einschließlich auch von

Schadensersatzansprüchen, gerichtlich geltend zu machen.
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Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung

Mit fre en kollegialen Grüßen

tefa
Rec It
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Sehr geelrrtÊr Herr Dr, Jahn,

in olren bezeichneter Såche hat uns dìe SPN Zeitschriflen-Verlags Grrrbll nrit der Vetlrefung

beauttragt. Ordnungsgemåße Bevollmåichtigung wird anwaltlich versichert, lch nehme Bezug

aurf lhr Schroiben vom ?0,05.2015 sn Herrn Kleþe,

Die Verlagsbeilage verwendet ,,NEUË ST, PA|JLì-NAÇHRIGHTEN" als tJntertìtol litelmåßìg

uncl * frrr clie im Rahrnen cles Waren- und Þienstleistulngsverzeicilnisses tnaßgebliChen

Drucl<erzeugnisse - markênmäßig ,,NEUE ST, PAULI-NACI-lRIOHTËN" ist irr der Gesamtti-

telei gegentttrer clem Haupltitel ,,ROTLlÇHT" sowie dem rein beschreiþencJen Zusatz ,,Zeitung

zptÌr AD6-Festival" ein selþständig l<ennzeichrrender Untsrtitel, zurnindest jecloch liegt eine


